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30. Sitzung des Ortsbeirates Lützellinden am 05.11.2015 
TOP 9 - Anlieger frei für den Teilabschnitt "Am Hellerpfad" - OBR/2992/2015  
 
Sehr geehrte Damen und Herren,  
 
in Ihrer og. Sitzung haben Sie folgenden Antrag beschlossen: 
 
"Der Magistrat der Universitätsstadt Gießen wird gebeten, den Straßenabschnitt "Am 
Hellerpfad" vom Kirchweg zur Hörnsheimer Straße mit dem Hinweisschild "Anlieger frei" zu 
versehen." 
 
Verkehrszeichen dürfen nach der Straßenverkehrsordnung nur dort aufgestellt werden, wo 
deren Anbringung unerlässlich ist. Ferner ist die Straßenverkehrsbehörde gehalten, 
vorhandene Verkehrsbeschilderung stets auf ihre Sinnhaftigkeit zu prüfen. In dem zur 
Sperrung durch VZ 250 vorgeschlagenen Bereich des Hellerpfades ist aus Sicht der 
Straßenverkehrsbehörde kein relevanter Nicht-Anliegerverkehr zu erwarten. Dies gilt auch für 
den bereits gesperrten Bereich. Die Straßenverkehrsbehörde wird daher gemeinsam mit der 
Polizei und dem Tiefbauamt prüfen, ob die Voraussetzungen für die Beibehaltung der 
Verkehrszeichen noch vorliegen. 

  
Mit freundlichen Grüßen 

 
Gerda Weigel-Greilich 
   Bürgermeisterin  
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